
 
 
 
 
 

Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung 
 

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag 
 
 
 
 
 
 

Automobilkaufmann/-kauffrau 
 
 
 

 

Ausbildungsbetrieb: 
 
 

Verantwortlicher Ausbilder: 
 
 

Auszubildender: 
 

 
 
 

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten 
laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung in der Fassung vom 28. Feb-
ruar 2017 ist auf den folgenden Seiten niedergelegt. 

 
Der zeitliche Anteil des gesetzlich bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulun-
terrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den 
einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch be-
dingten Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben 
vorbehalten. 

 

 
 
 
 

 
Auszubildender:      

Gesetzlicher Vertreter 

des Auszubildenden:      

Unterschrift Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
 

Datum Firmenstempel/Unterschrift 
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Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Automobilkaufmann und zur Automobilkauffrau 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

1 Teile und Zubehör organi-
sieren und verkaufen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

a) rechtliche und technische Vorgaben, 
betriebliche Regelungen, Datenverar-
beitungsprogramme und fremdspra-
chige Fachbegriffe anwenden 

b) in Abstimmung mit anderen Geschäfts-
feldern den Einkauf planen und Bestel-
lungen durchführen  

c) Verkaufspreise mit vorgegebenen Zu-
schlagsätzen kalkulieren 

d) Warenlieferungen annehmen, Waren 
nach Art und Menge sowie auf offene 
Mängel prüfen und bei Beanstandun-
gen betriebsübliche Maßnahmen ein-
leiten 

e) Wareneingänge dokumentieren und 
Waren insbesondere unter Einhaltung 
der Regeln des Umweltschutzes einla-
gern 

f) Eingangsrechnungen auf Richtigkeit 
prüfen und Unstimmigkeiten klären 

g) Teile und Zubehörlager unter Berück-
sichtigung der Sortimentspolitik und 
der Lagerkennzahlen organisieren 

h) Liefertermine überwachen und kom-
munizieren und Maßnahmen bei Liefe-
rungsverzug einleiten 

i) Material einem Auftrag zuordnen und 
ausgeben 

j) Kundenwünsche ermitteln, Kunden 
und Kundinnen unter Nutzung von 
Produktinformationen beraten, Teile 
und Zubehör verkaufen und Rechnun-
gen erstellen 

k) Präsentation von Zubehör planen und 
umsetzen 

l) die eigene Vorgehensweise reflektie-
ren und bewerten und Maßnahmen zur 
Optimierung ableiten 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

2 An Werkstattprozessen 
mitwirken und als Schnitt-
stelle zwischen Handel 
und Werkstatt agieren 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

a) Werkstattmitarbeiter und Werkstattmit-
arbeiterinnen unterstützen und dabei 
sowohl Arbeitsprozesse und Fahr-
zeugtechnologien berücksichtigen als 
auch technische Standards und ge-
setzliche Bestimmungen einhalten 

b) Sichtprüfungen zur Verkehrs- und Be-
triebssicherheit von Fahrzeugen 
durchführen 

c) mechanische, hydraulische, pneumati-
sche sowie elektrische und elektroni-
sche Systeme in Fahrzeugen unter-
scheiden und ihre Funktion erläutern  

d) an Diagnose-, Wartungs-, Service- und 
Reparaturarbeiten mitwirken 

e) bei der Beanstandungs- und Scha-
densaufnahme als Grundlage für die 
Erstellung von Kostenvoranschlägen 
mitwirken 

f) die umweltgerechte Entsorgung und 
das Recycling von Fahrzeugen, von 
deren Komponenten und von deren 
Betriebsstoffen organisieren und dabei 
Hersteller- und Lieferantenvorgaben 
einhalten 

g) durchgeführte Reparatur- und Ser-
vicearbeiten erläutern 

h) Werkstattprozesse reflektieren und 
Schlussfolgerungen für die kaufmänni-
schen Arbeitsprozesse ableiten 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

3 Kundendienst organisie-
ren und Servicebereich 
unterstützen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

a) Qualitätsvorgaben im Kundenservice 
anwenden 

b) Informationssysteme unter Einhaltung 
des Datenschutzes nutzen 

c) Kundenwünsche, auch in einer 
Fremdsprache, ermitteln und die wei-
tere Bearbeitung koordinieren 

d) Werkstatt- und Serviceleistungen so-
wie zeitwertgerechte Reparaturleistun-
gen anbieten 

e) bei der Erstellung von Kostenvoran-
schlägen mitwirken 

f) Kunden- und Fahrzeugdaten erfassen 
und pflegen 

g) Werkstattaufträge unter Berücksichti-
gung von Daten aus technischen Un-
terlagen und Fahrzeugpapieren erstel-
len 

h) Termine planen und mit den zuständi-
gen Bereichen koordinieren 

i) anforderungsbezogene Fremdleistun-
gen organisieren 

j) die Prüfung der Teileverfügbarkeit be-
reits bei der Terminvergabe veranlas-
sen 

k) die Kundenmobilität sicherstellen 

l) Rechnungen erstellen und erläutern 
und Zahlungen entgegennehmen 
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  m) Zahlungen verbuchen und den Kas-
senabschluss durchführen 

n) Reklamationsgespräche situationsge-
recht führen und die weitere Bearbei-
tung koordinieren 

o) Gewährleistungs- und Kulanzanträge 
bearbeiten 

p) betriebliche Abläufe unter Berücksich-
tigung von Informationsflüssen, Ent-
scheidungswegen und Schnittstellen 
einordnen und mitgestalten 

q) eigenes Verhalten als Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit und zur Kunden-
bindung reflektieren und Schlussfolge-
rungen ziehen 

 3 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

4 Betriebliche Marketing-
aktivitäten planen und 
durchführen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

a) datenschutzrechtliche Vorschriften im 
Umgang mit Kundendaten einhalten 

b) Kundenzufriedenheit ermitteln und 
auswerten sowie regionale Wettbe-
werber beobachten 

c) Kontaktdaten für die Kundenakquise 
beschaffen 

d) Kundendaten zielgerichtet aufbereiten 
und mit Hilfe entsprechender Pro-
gramme verarbeiten und pflegen 

e) Maßnahmen zur Verkaufsförderung 
unter Einsatz geeigneter Werbemittel 
und -träger durchführen sowie bei der 
Erfolgskontrolle mitwirken 
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  f) Entwicklung von Marketingkonzepten 
unterstützen und dabei die Wettbe-
werbssituation des Betriebes einbe-
ziehen und wettbewerbs-rechtliche 
Vorschriften einhalten 

g) Sonderaktionen und Veranstaltungen 
planen, innerbetrieblich abstimmen, 
organisieren und durchführen 

h) Spenden- sowie Sponsoringanfragen 
bearbeiten und Sponsoring- und Ko-
operationsverträge vorbereiten und 
überwachen 

i) digitale Medien für Marketingmaß-
nahmen nutzen 

j) den Informationsaustausch zwischen 
den betrieblichen Geschäftsfeldern als 
Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Marketing fördern und nutzen 

k) Marketingmaßnahmen hinsichtlich ih-
rer Zielsetzung reflektieren und Ver-
besserungsmaßnahmen ableiten 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

5 Fahrzeughandel und 
-vertrieb unterstützen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

a) bei der Unterstützung des Fahrzeug-
handels und -vertriebs rechtliche Vor-
gaben, betriebliche Regelungen und 
technische Normen einhalten 

b) Fahrzeuge unter Berücksichtigung 
verschiedener Fahrzeugtypen einkau-
fen und dabei Kauf- und Werkvertrags-
recht einhalten sowie Finanzierungs-
spielräume berücksichtigen 

c) Liefertermine überwachen 

d) Einkaufs- und Verkaufskonditionen un-
ter Einhaltung bestehender Vertriebs-
verträge ausschöpfen und deren Erfül-
lung überwachen 

e) Fahrzeugeinkauf, -ankauf und -
inzahlungnahme erfassen 

f) den verkaufsfertigen Zustand von 
Fahrzeugen veranlassen und überprü-
fen 

g) Vertriebssysteme für den Fahrzeug-
handel unterscheiden und Vertriebs-
wege, insbesondere Onlinehandel, 
nutzen 

h) Probefahrten organisieren 

i) Kundenbestellungen dokumentieren 

j) Fahrzeugzulassungen und Fahrzeug-
abmeldungen vorbereiten und durch-
führen 

k) Fahrzeugübergaben vorbereiten 

l) Informationen zur Kundenzufriedenheit 
nach Fahrzeugauslieferung erfragen 
und dokumentieren 

m) die eigene Vorgehensweise, insbe-
sondere hinsichtlich der Einhaltung be-
trieblicher Qualitätsvorgaben, reflektie-
ren und bewerten und Maßnahmen zur 
Optimierung ableiten 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

6 Finanzdienstleistungs-
produkte im Fahrzeug-
handel vorbereiten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

a) bei der Vorbereitung von Finanz-
dienstleistungsprodukten die Finanz-
markt- und Wettbewerbssituation be-
rücksichtigen sowie die Rechtsgrund-
lagen zum Vertragswesen anwenden 

b) Finanzierungsmodelle vergleichen und 
Finanzierungsangebote bedarfsge-
recht erstellen und den Kunden und 
Kundinnen unterbreiten 

c) Leasingmodelle vergleichen und Lea-
singangebote bedarfsgerecht erstellen 
und den Kunden und Kundinnen un-
terbreiten 

d) Versicherungsprodukte vergleichen 
und Versicherungsangebote bedarfs-
gerecht erstellen und den Kunden und 
Kundinnen unterbreiten 

e) zusätzlich erwerbbare Garantie-
leistungen bedarfsgerecht anbieten 

f) Verträge unterschriftsreif vorbereiten 
und dokumentieren 

g) Laufzeiten der Verträge kontrollieren 
und Anschlussmaßnahmen einleiten 

h) die eigene Vorgehensweise, insbe-
sondere hinsichtlich der Einhaltung 
betrieblicher Qualitäts-vorgaben, re-
flektieren und bewerten und Maßnah-
men zur Optimierung ableiten 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

7 Personalbezogene Auf-
gaben bearbeiten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

a) die Regelungen zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit bei der Bearbei-
tung von personenbezogenen Daten 
einhalten 

b) arbeits-, sozial-, mitbestimmungs- und 
tarifrechtliche Vorschriften bei der Be-
arbeitung von personalbezogenen 
Aufgaben einhalten 

c) Personalbedarfsermittlung unter Be-
rücksichtigung von Anforderungsprofi-
len unterstützen 

d) im Personalbeschaffungsprozess mit-
wirken, insbesondere bei Stellen-
ausschreibungen, Auswahlverfahren 
und Entscheidungsfindungen 

e) bei Einstellungen und personellen 
Veränderungen erforderliche Meldun-
gen veranlassen, Verträge vorbereiten 
und Schriftstücke erstellen 

f) bereichsbezogene Personalstatistiken 
führen und auswerten 

g) nach betrieblichen Vorgaben den Per-
sonaleinsatz planen und dabei Ar-
beitszeitregelungen einhalten 

h) Reisekostenabrechnungen bearbeiten 

i) Prämien und Provisionen nach vorge-
gebenen Schemata ermitteln und Ent-
geltabrechnungen vorbereiten 

j) notwendige Unterlagen zum Monats- 
und Jahresabschluss unter Einhaltung 
der Fristen aufbereiten 

k) Arbeitsabläufe im Hinblick auf Perso-
nalplanung und -einsatz bewerten und 
reflektieren und Maßnahmen zur Op-
timierung vorschlagen 
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Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

8 Kaufmännische Steue-
rung und Kontrolle unter-
stützen  
(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

a) kaufmännische Steuerung und Kon-
trolle unter Einhaltung der rechtlichen 
und betrieblichen Vorgaben unterstüt-
zen 

b) Einflussgrößen auf die Wirtschaftlich-
keit der betrieblichen Leistungserstel-
lung berücksichtigen 

c) Buchungsvorgänge bearbeiten 

d) Kassenbücher führen 

e) Bestands- und Erfolgskonten führen 

f) Zahlungseingänge- und -ausgänge 
kontrollieren, Offene-Posten-Listen 
führen und Maßnahmen bei Zahlungs-
verzug einleiten 

g) Inventuren terminieren und durchfüh-
ren und die Ergebnisse für die Vorbe-
reitung des Jahresabschlusses nutzen 

h) am buchhalterischen Jahresabschluss 
mitwirken 

i) auftragsbezogene Kosten überwachen 
und kontrollieren 

j) Verkaufspreise kalkulieren 

k) betriebliche Kennzahlen unter Anwen-
dung der Voll- und Teilkostenrechnung 
ermitteln, beurteilen und für unterneh-
merische Entscheidungen aufbereiten 

l) Daten zur Kalkulation für unternehme-
rische Entscheidungen aufbereiten 

m) die eigene Vorgehensweise hinsicht-
lich Genauigkeit und Korrektheit be-
werten und Verbesserungsmaßnah-
men ableiten 
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

1 Berufsbildung sowie Ar-

beits- und Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages 

erklären, insbesondere Abschluss, 

Dauer und Beendigung 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus 

dem Ausbildungsvertrag nennen 

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbil-

dung nennen 

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages 

nennen 

e) wesentliche Bestimmungen der für den 

Ausbildungsbetrieb geltenden Tarifver-

träge nennen 

während der gesam-

ten Ausbildung 

 

2 Aufbau und Organisation 

des Ausbildungsbetriebes  

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) den organisatorischen Aufbau des 

Ausbildungsbetriebes mit seinen Auf-

gaben und Zuständigkeiten sowie de-

ren Zusammenwirken entlang der 

Wertschöpfungskette erläutern 

b) Beziehungen des Ausbildungsbetrie-

bes und seiner Belegschaft zu Wirt-

schaftsorganisationen, zu Berufsver-

tretungen und zu Gewerkschaften 

nennen 

c) Grundlagen, Aufgaben und Arbeits-

weise der betriebsverfassungsrechtli-

chen Organe des Ausbildungsbetrie-

bes beschreiben 

während der gesam-

ten Ausbildung 

 

3 Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz feststellen 

und Maßnahmen zur Vermeidung der 

Gefährdung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften anwen-

den 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen be-

schreiben sowie erste Maßnahmen 

einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden sowie Ver-

haltensweisen bei Bränden beschrei-

ben und Maßnahmen zur Brandbe-

kämpfung ergreifen 

während der gesam-

ten Ausbildung 
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Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der Ausbilder zusammen mit dem Auszubilden-

den alle Positionen der Liste durchgehen. Positionen, die dem Auszubildenden gründlich erklärt 

worden sind und die er - wo es sich um Tätigkeiten handelt - aufgrund dieser Unterweisung geübt 

hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der entsprechenden Spalte ein Kreuz. 

Danach bestätigen Ausbilder und Auszubildender durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten 

Positionen tatsächlich vermittelt worden sind. 

Angekreuzte Positionen wurden vermittelt: 

Ausbilder:   .........................................................................................  

Auszubildender:   ......................................................................................... 

 
 

Lfd. 

 Nr. 

Teil des  

Ausbildungsberufsbildes 

zu vermittelnde  

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte  
in Monaten im Position 

vermittelt 1. Bis 15. 

Monat 

16. Bis 36. 

Monat 

1 2 3 4 5 

4 Umweltschutz  

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Um-

weltbelastungen im beruflichen Einwir-

kungsbereich beitragen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch 

den Ausbildungsbetrieb und seinen 

Beitrag zum Umweltschutz an Beispie-

len erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende 

Regelungen des Umweltschutzes an-

wenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 

umweltschonenden Energie- und Ma-

terialverwendung nutzen 

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 

Materialien einer umweltschonenden 

Entsorgung zuführen 

während der gesam-

ten Ausbildung 
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